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Postulat (vormals Motion) "Ergänzung der Kirchenordnung (Wahlkirchgemeinde)": Zuweisung 

Ausgangslage
Am 22. November 2022 reichten Peter Nater, Zumikon, und 18 Mitunterzeichnende, die Motion, 
nachträglich in ein Postulat umgewandelt, "Ergänzung der Kirchenordnung (Wahlkirchengemeinde)" 
ein. Die Kirchensynode überwies das Postulat, nachdem der Kirchenrat erklärt hatte, dieses 
entgegenzunehmen.
Der Kirchenrat hat nun den Auftrag zur Bearbeitung des Postulats zu erteilen. Er hat gemäss § 58 der 
Geschäftsordnung der Kirchensynode vom 15. März 2011 (LS 181.21) spätestens binnen zweier Jahre 
der Kirchensynode Bericht und Antrag zu überwiesenen Motionen und Postulaten zu stellen.

Erwägungen des Kirchenrates
Der Kirchenratsschreiber ist mit der Bearbeitung des Postulats zu beauftragen. Zuständiges Mitglied 
des Kirchenrates ist Kirchenrat Andrea Marco Bianca, Ressort Mitgliedschaft und Lebenswelten.

Der Kirchenrat beschliesst:
1. Der Kirchenratsschreiber wird im Sinne der Erwägungen mit der Bearbeitung des Postulats 

beauftragt.
2. Zuständiges Mitglied des Kirchenrates ist Andrea Marco Bianca.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:

 Andrea Marco Bianca, Mitglied des Kirchenrates
 Stefan Grotefeld, Kirchenratsschreiber, zur weiteren Bearbeitung

Für richtigen Auszug
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